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Kirschstraße (östlich), Esmarchstraße (östlich und südlich), Hintermeierstraße (südlich), Bahnlinie München-
Treuchtlingen (westlich) und Allacher Straße (nördlich) 
(Parallelverfahren mit Bebauungsplan Nr. 2146) 
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Anlage 1 

 
Lage im Stadtgebiet 
 
Der Flächennutzungsplan mit integrierter 
Landschaftsplanung - Inhalte und Funktion 
Der Flächennutzungsplan mit integrierter Land-
schaftsplanung (FNP) enthält gemäß § 5 Bauge-
setzbuch (BauGB) die Grundzüge der städte-
baulichen Entwicklung für das gesamte Gemein-
degebiet und dient damit der Stadtverwaltung als 
Leitlinie für die räumliche Verteilung von Bauflä-
chen, Grün- und Freiflächen sowie der wichtigs-
ten Standorte für öffentliche Einrichtungen wie 
Schulen, Krankenhäuser oder Sportanlagen in-
nerhalb des gesamten Stadtgebietes. Der inte-
grierte Landschaftsplan stellt die Erfordernisse 
und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
dar. Der FNP ist das wichtigste formale Pla-
nungsinstrument zur langfristigen Steuerung der 
Stadtentwicklung. 
 
Im vorliegenden Verfahren zur Änderung des 
FNPs wird daher – entsprechend der Funktion 
des FNPs – das Planungsgebiet auf seine 
grundsätzliche Eignung u.a. hinsichtlich ver-
kehrs- und lärmtechnischer, städtebaulicher, luft-
hygienischer, klimatischer und naturschutzfachli-
cher Aspekte hin untersucht. 
 
Detaillierte Aussagen und Festsetzungen zu bei-
spielsweise Gebäudehöhen, Nutzungsdichten 
etc. sind aufgrund der gesetzlichen Funktion des 
FNPs als „vorbereitender Bauleitplan“ nicht In-
halt der FNP-Änderung, und werden daher im 
Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans 
mit Grünordnung geregelt. Im Rahmen dieses 
Verfahrens können in der Phase der 

Öffentlichkeitsbeteiligung zu den detaillierten Un-
terlagen Äußerungen vorgebracht werden. 
 
Ausgangslage und Anlass der Planung 
Das Planungsgebiet - das sogenannte „Kirsch-
gelände“ - befindet sich im 23. Stadtbezirk 
Allach-Untermenzing. Das Gebiet liegt östlich 
der Kirschstraße, östlich und südlich der Es-
marchstraße, südlich der Hintermeierstraße und 
nördlich der Allacher Straße. Östlich davon ver-
läuft die Bahntrasse der Bahnlinie München-
Treuchtlingen. 
 
Das Planungsgebiet wird derzeit als Gewerbe- 
bzw. Mischgebiet genutzt. Aufgrund der gewerb-
lichen Nutzung und des damit verbundenen ho-
hen Versiegelungsgrades weist das Planungsge-
biet eine mangelnde Durchgrünung mit einer ge-
ringen Lebensraumqualität für Tier- und Pflan-
zenarten auf. Ortsbildprägender Baumbestand 
ist lediglich im Südosten des Planungsgebietes, 
nördlich der Allacher Straße vorhanden. Im Pla-
nungsgebiet befinden sich noch mehrere Einzel-
bäume geringerer Wertigkeit, die jedoch in kei-
nem eindeutigen Zusammenhang stehen und 
bei Durchführung der Maßnahmen gegebenen-
falls nicht erhalten werden können. 
 
Eine Anbindung an den Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) besteht in ca. 350 m nörd-
lich der nördlichen Grenze des Planungsgebie-
tes am Oertelplatz mit dem S-Bahn-Haltepunkt 
Allach sowie Haltestellen mehrerer Buslinien. 
Des Weiteren befindet sich ca. 500 m südlich 
der südlichen Grenze des Planungsgebietes der 
S-Bahn-Haltepunkt Untermenzing, ebenfalls mit 
Anschluss an weitere Buslinien. 
 
Für den motorisierten Individualverkehr (MIV) ist 
das Planungsgebiet über die Kirsch-, Esmarch- 
und die Hintermeierstraße sowie die Allacher 
Straße verkehrlich erschlossen. Die Anbindung 
an die im umliegenden Hauptstraßennetz befind-
liche Eversbuschstraße im Westen erfolgt über 
die Esmarchstraße und die Allacher Straße, an 
die Ludwigsfelder Straße im Norden über die 
Franz-Nißl-Straße, Lautenschlägerstraße und 
Georg-Reismüller-Straße. Eine Anbindung Rich-
tung Osten ist aufgrund einer verengten und hö-
henreduzierten Unterführung in der Allacher Str. 
nur für PKW-Verkehr begrenzt möglich. 
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Die Versorgung der Bewohner*innen mit Gütern 
des täglichen Bedarfs erfolgt im Wesentlichen 
durch das ca. 500 m nördlich des Planungsge-
bietes gelegene Quartierszentrum im Umfeld 
des Oertelplatzes. 
 
Die Versorgung des Planungsgebietes mit sozia-
ler Infrastruktur (Kindertageseinrichtungen, 
Grundschule) ist aufgrund der dort vorhandenen 
gewerblichen Nutzungen derzeit nicht gegeben. 
 
Das Planungsgebiet ist aufgrund seiner Lage 
westlich der Bahnstrecke München-Treuchtlin-
gen sowie durch die umgebenden Straßen ho-
hen Verkehrslärmimmissionen ausgesetzt. Wei-
tere Lärmbelastungen gehen von den gewerbli-
chen Nutzungen westlich der Kirschstraße sowie 
nordöstlich der Bahnstrecke liegenden, industri-
ell genutzten Flächen aus. 
 
Im Planungsgebiet wurde eine Erkundung der 
Altlastensituation durchgeführt. Es wurden stel-
lenweise Kontaminationen festgestellt. Das Vor-
handensein von Kampfmitteln aus dem Zweiten 
Weltkrieg kann nicht ausgeschlossen werden. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Sanie-
rungsmaßnahmen technisch möglich, finanziell 
zumutbar und können im Bauvollzug durchge-
führt werden. 
 
Aufgrund der guten Anbindung an den ÖPNV 
durch die Lage des Gebietes zwischen den S-
Bahn-Haltepunkten Allach und Untermenzing so-
wie der Nähe zum Oertelplatz mit vorhandenem 
Einzelhandel soll im Bereich des „Kirschgelän-
des“ Wohnungsbau und ein Schulstandort entwi-
ckelt werden. Um dieses Planungsziel umsetzen 
zu können, hat die Vollversammlung des Stadt-
rats am 23.10.2019 einen entsprechenden Auf-
stellungs- und Eckdatenbeschluss (Sitzungsvor-
lage Nr. 14-20 / V 16166) beschlossen. Das Re-
ferat für Stadtplanung und Bauordnung wurde 
darin beauftragt, den FNP zu ändern und einen 
Bebauungsplan mit Grünordnung aufzustellen. 
 
Planungsziel und beabsichtigte Darstellung 
Gemäß des o. g. Aufstellungsbeschlusses vom 
23.10.2019 ist Ziel der Änderung des FNPs die 
Schaffung von Flächen für den Wohnungsbau 
unter Berücksichtigung der erforderlichen sozia-
len Infrastruktur. Des Weiteren ist eine ausrei-
chende Ausstattung mit Grün- und Freiflächen 
sowie eine Durchlässigkeit des 

Planungsgebietes für den Fuß- und Radverkehr 
und dessen Verknüpfung mit der Umgebung 
durch Verlängerung der übergeordneten Fahr-
radroute entlang der Bahnlinie und die Anbin-
dung an das Planungsgebiet zu gewährleisten. 
 
Zur Umsetzung dieser Ziele sollen die überwie-
gend für Wohnnutzung vorgesehenen Flächen 
zukünftig als Allgemeines Wohngebiet (WA) dar-
gestellt werden. In dem geplanten Allgemeinen 
Wohngebiet soll eine Nutzungsvielfalt als Vo-
raussetzung für ein lebendiges Quartier ange-
strebt werden, das gemäß dem zulässigen Nut-
zungsspektrum der Baunutzungsverordnung 
u. a. ein Angebot an kleinteiligem Einzelhandel 
beinhaltet. 
Die erforderlichen sozialen Infrastruktureinrich-
tungen, wie Kindergarten und Kinderkrippe so-
wie ein möglicher Nachbarschaftstreff sind in ei-
nem Allgemeinen Wohngebiet allgemein zuläs-
sig und werden nicht gesondert dargestellt. Der 
durch die Planung ausgelöste Grundschulstand-
ort soll im Nordosten des Planungsgebiets veror-
tet werden und wird zur Standortsicherung ent-
sprechend als Gemeinbedarfsfläche Erziehung 
dargestellt.  
 
Der geplanten Durchlässigkeit für den Fuß- und 
Radverkehr des neuen Quartiers wird durch die 
Darstellung von Allgemeinen Grünflächen mit 
daran anbindenden Örtlichen Grünverbindun-
gen, die an das umgebende Wegenetz anschlie-
ßen, Rechnung getragen. Die im geltenden FNP 
dargestellte, überlagernde Schraffur „Vorrangige 
Maßnahmen zur Verbesserung der Grünausstat-
tung“ entfällt zukünftig, da dieses ursprüngliche 
Ziel im Rahmen der Neuplanung durch entspre-
chend umfangreiche grünplanerische Festset-
zungen in der verbindlichen Bauleitplanung um-
gesetzt wird. Gleiches gilt für die Schraffur „Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen“ für die ehemals von 
gewerblichen Emissionen betroffenen Bereiche 
entlang der Kirschstraße, da diese durch die zu-
künftige Nutzung als Allgemeines Wohngebiet 
wegfallen. 
 
Auswirkungen der Planung 
Mit der Änderung des FNPs soll die planungs-
rechtliche Basis für das Verfahren zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplans mit Grünordnung 
zur Realisierung der geplanten Wohnnutzung mit 
sozialer Infrastruktur geschaffen werden. Die 
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Planung leistet somit einen wertvollen Beitrag 
zur Verbesserung der Wohnungssituation in der 
Landeshauptstadt München. Durch die Planung 
einer Grundschule sowie der erforderlichen An-
zahl an Kinderbetreuungseinrichtungen kann die 
Versorgung mit sozialer Infrastruktur gesichert 
werden. 
 
Auf das Planungsgebiet wirken bestehende 
Lärmquellen (Verkehrs-, Gewerbe- und Anlagen-
lärm) aus der angrenzenden Nachbarschaft ein. 
Bei Umsetzung der Planung entstehen zudem 
neue Lärmquellen (u. a. durch die mögliche au-
ßerschulische Nutzung der Freisportflächen der 
Grundschule), die auf das Planungsgebiet selbst 
sowie auf die nähere Umgebung einwirken. Im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind 
daher entsprechende Schallschutzmaßnahmen 
festzusetzen, um im Planungsgebiet selbst, in 
den bestehenden und zu entwickelnden privaten 
und öffentlichen Grünflächen und in den im nä-
heren und weiteren Umfeld bestehenden Nut-
zungen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewährleisten zu können. Gleichzeitig ist hierbei 
zu berücksichtigen, dass die Entwicklungsmög-
lichkeiten der bestehenden industriellen wie ge-
werblichen Nutzungen östlich der Bahnstrecke 
sowie nördlich der Hintermeier- und westlich der 
Kirschstraße nicht beeinträchtigt bzw. einge-
schränkt werden. 
 
Im Rahmen der Planung wurde ein Verkehrsgut-
achten mit einem Prognosehorizont 2035 er-
stellt. Im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung 
wurde dabei das maximal mögliche, durch die 
Umsetzung der Planung ausgelöste Verkehrs-
aufkommen ermittelt. Im Ergebnis des Verkehrs-
gutachtens kann der durch die Planung ausge-
löste Verkehr vom umgebenden Straßennetz 
weiterhin abgewickelt werden. Die Leistungsfä-
higkeit aller relevanten Verkehrsknotenpunkte 
bleibt durch die Umsetzung der Planung eben-
falls weiterhin gewährleistet. Positiv wirkt sich 
aus, dass der durch die bisherige gewerbliche 
Nutzung im Gebiet verursachte Schwerlastver-
kehr weitestgehend entfällt. 
Des Weiteren sind im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung Maßnahmen zur Umsetzung ei-
nes Mobilitätskonzepts (mit beispielsweise der 
Einrichtung von Car-Sharing-Stellplätzen und ei-
ner zentralen Mobilitätsstation) in die Planung zu 
integrieren. Dies soll dazu beitragen, die unter-
schiedlichen Mobilitätsformen miteinander zu 

verknüpfen, den motorisierten Individualverkehr 
zu reduzieren und die Nahmobilität zu stärken. 
Dies führt in der Folge auch zu einer Reduzie-
rung des Ausstoßes von Luftschadstoffen und 
Kohlenstoffdioxid (CO2) und trägt so zu einer 
besseren Luftqualität im Planungsgebiet und der 
Erreichung der Klimaschutzziele bei. 
 
Als Auswirkung auf grünplanerischer Ebene sind 
die Bereitstellung der erforderlichen Erholungs-
flächen für die künftigen Nutzer*innen sowie der 
Ausbau der Wegeverbindungen für den Fuß- 
und Radverkehr zu benennen. Es sollen qualita-
tiv hochwertige öffentliche Grünflächen mit ei-
nem Angebot an Begegnungs-, Spiel- und Rück-
zugsräumen und private Freiflächen in und um 
die Wohngebiete entstehen, die mit den Fuß- 
und Radwegeverbindungen auch die Durchläs-
sigkeit und Vernetzung des Quartiers mit der 
Umgebung sichern. 
Mit den geplanten öffentlichen und privaten 
Grün- und Freiflächen wird der Grünflächenanteil 
gegenüber dem aktuellen Zustand deutlich er-
höht. Dies führt zu geringeren thermischen Be-
lastungen und damit zu einer Verbesserung der 
mikroklimatischen Situation im Planungsgebiet. 
Der Baumbestand an der südöstlichen Pla-
nungsgrenze kann weitestgehend erhalten wer-
den. Des Weiteren bietet sich in Zukunft die 
Möglichkeit, eine Grünverbindung in Richtung 
der Grün- und Freiflächen entlang der Würm zu 
realisieren.  
Entlang der Bahntrasse am östlichen Rand des 
Planungsgebiets soll durch entsprechend festzu-
setzende Maßnahmen die Funktion der hier ver-
laufenden Übergeordneten Grünbeziehung ge-
stärkt werden. So können hier durch die Ent-
wicklung eines naturschutzfachlich hochwertigen 
Trockenlebensraums und die Neuanlage einer 
ökologischen Vernetzungszone, die ein Zau-
neidechsenhabitat beinhaltet, auch die notwendi-
gen Erfordernisse für den speziellen Artenschutz 
erfüllt werden. 
 
Unter Berücksichtigung der Planungsziele wurde 
nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Na-
tur und Landschaft – Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung (2003)“ eine Eingriffsbilanzierung 
erstellt. Im Zuge der Umstrukturierung des Ge-
werbegebietes zu einem Wohnquartier mit öf-
fentlichen Grünflächen kommt es durch Rückbau 
und Entsiegelung sowie einer Aufwertung von 
Teilflächen im Biotopverbundkorridor zu einer 
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deutlichen Verbesserung der Grünversorgung. 
Die Planung löst somit kein naturschutzrechtli-
ches Ausgleichserfordernis aus. 
 
Nachhaltigkeit und Energiekonzept 
Aspekte der Nachhaltigkeit sind essenzielle Be-
standteile aller Planungsschritte. So sollen für 
das Planungsgebiet im Rahmen der Baugeneh-
migung Mobilitätskonzepte entwickelt werden, 
die zur Förderung des Umweltverbunds beitra-
gen und die ursächlichen Verkehre minimieren 
können. Das städtebauliche Konzept, das dem 
parallel durchzuführenden Bebauungsplanver-
fahren zu Grunde liegt, berücksichtigt Anforde-
rungen zur Energieeinsparung sowie Nutzung 
umweltfreundlicher Energien und wurde unter 
Zugrundelegung von Nachhaltigkeitszielen ent-
wickelt. Insgesamt bieten Lage und Anordnung 
der geplanten Baukörper sowie die Freiflächen 
gute Voraussetzungen für eine Minimierung des 
Energieverbrauchs der Gebäude und die Nut-
zung umweltfreundlicher Energien. 
 
Umweltbericht 
Zu Standort, Anlass, Art und Umfang sowie Aus-
wirkungen der Planung wird auf die vorangegan-
genen Ausführungen verwiesen. 
 
Darstellung der in den Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 
Ziele 
• Gemäß Regionalplan 2019 liegt das Planungs-

gebiet innerhalb eines städtischen Bereiches, 
der als „Hauptsiedlungsbereich“ im Hinblick 
auf die Siedlungsentwicklung einzustufen ist. 
Der Gewässerlauf der Würm, der etwa 500 m 
westlich des Plangebietes verläuft, ist im Regi-
onalplan als „Regionaler Grünzug“ sowie als 
„überörtliches und regionales Biotopverbund-
system“ dargestellt. 

• Im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
der Landeshauptstadt München sind entlang 
der Bahnlinie München-Treuchtlingen Flächen 
eingetragen, die als Trockengebietskomplex 
bezeichnet und als regional bedeutsamer Le-
bensraum bewertet werden. Des Weiteren 
wird im ABSP die „ökologische Aufwertung 
von Bebauungsflächen mit strukturarmen Au-
ßenanlagen“ als Zielvorgabe genannt. 
Die Bereiche entlang der Bahnlinie sind im 
ABSP als „Grünverbindung mit Schwerpunkt 
Erlebnis und Erfahrung von Trockenlebensräu-
men“ dargestellt. 

Bestandsaufnahme und Bewertung der Um-
weltauswirkungen auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplans mit integrierter Land-
schaftsplanung einschließlich der Prognose 
bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Betroffene Schutzgüter 
Die Betroffenheit der Schutzgüter Mensch, 
Pflanzen, Tiere und Lebensräume, Boden und 
Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschafts- und 
Stadtbild, Kultur- und Sachgüter sowie Energie 
wird nachfolgend dargelegt. 
 
Schutzgut Mensch 
• Lärm 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersu-
chung, die im Verlauf der Bauleitplanverfahren 
erstellt wurde, wurden für den Planungsbe-
reich die Auswirkungen bei Umsetzung der 
Planung differenziert nach Lärmart untersucht. 
Für den Wirkungsbereich Lärm sind vor allem 
Verkehrslärm und Anlagenlärm maßgeblich, in 
untergeordnetem Maß auch Sportlärm. Für 
den Prognose-Nullfall ist danach derzeit be-
reits von einer hohen Lärmbelastung des Pla-
nungsgebietes vorrangig durch Verkehrslärm, 
hier v. a. entlang der Bahntrasse, auszugehen. 
Bei Umsetzung der Planung kommt die Unter-
suchung zu dem Ergebnis, dass die maßgebli-
chen Orientierungswerte der DIN 18005 für 
Allgemeine Wohngebiete entlang der Bahn-
strecke, der Allacher Straße, der Elly-Staeg-
meyr-Straße und der Kirschstraße voraussicht-
lich deutlich überschritten werden. Im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung sind daher 
zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse entsprechende Schallschutz-
maßnahmen festzusetzen. 
Die höchsten Beurteilungspegel durch Anla-
genlärm treten entlang der Kirschstraße unmit-
telbar gegenüber dem bestehenden, westlich 
der Kirschstraße gelegenen Gewerbegebiet 
auf. Die Planung reagiert bereits günstig auf 
diese Gewerbelärmeinwirkungen, indem die 
Darstellung zukünftig bebaubarer Wohnflä-
chen von den maßgebenden Quellen abge-
rückt wird. Weitergehende Schallschutzmaß-
nahmen sind hier voraussichtlich nicht erfor-
derlich. Gegebenenfalls sind im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung entsprechende 
Schallschutzmaßnahmen festzusetzen. 
Bei der geplanten Gemeinbedarfsfläche Erzie-
hung sind Gewerbelärmeinwirkungen aufgrund 
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des nordöstlich des Plangebietes gelegenen 
Industriegebietes gegeben. Hier können durch 
eine sinnvolle Positionierung des geplanten 
Schulgebäudes (und der Freiflächen) Lärm-
konflikte voraussichtlich vermieden werden. 
Gegebenenfalls sind im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung entsprechende Schall-
schutzmaßnahmen festzusetzen. 
Der zukünftige Sport- und Freizeitlärm, der von 
der geplanten Gemeinbedarfsfläche Erziehung 
ausgehen kann, ist als sozialadäquat hinzu-
nehmen. Gemäß der schalltechnischen Unter-
suchung sind Lärmemissionen außerschuli-
scher Nutzungen, z. B. durch Vereine, unter 
Berücksichtigung der Maßgaben der Sportan-
lagenlärmschutzverordnung (18. Bun-
desimmissonsschutzverordnung (BImSchV)) 
als bewältigbar einzustufen. Zur Gewährleis-
tung des Schallschutzes in der Nachbarschaft 
sind die dafür erforderlichen, technischen und 
organisatorischen Schallschutzmaßnahmen im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
bzw. im Bauvollzug festzulegen. 
 
Die tieffrequenten Geräusche, die vom Indust-
riegelände nordöstlich des Plangebietes aus-
gehen können, haben gemäß fachgutachterli-
cher Einschätzung keinen relevanten Einfluss 
auf das Plangebiet, da die prognostizierten In-
nenpegel unter der Hörschwelle liegen. Die 
Anhaltswerte im Hinblick auf tieffrequente Ma-
ximalpegel werden eingehalten. 
 

• Erschütterungen 
Aufgrund der östlich des Plangebietes verlau-
fenden Bahnlinie sind im Planungsgebiet Be-
einträchtigungen durch Erschütterungen und 
Sekundärluftschall gegeben. Grundsätzlich ist 
zum Schutz der angrenzenden geplanten 
Wohngebiete ein ausreichender Abstand der 
künftigen Bebauung zur Gleistrasse einzuhal-
ten. Zur konkreten Bewältigung der durch den 
Schienenverkehr bedingten Erschütterungen 
und des daraus resultierenden sekundären 
Luftschalls sind darüber hinaus in der verbind-
lichen Bauleitplanung gegebenenfalls entspre-
chende Festsetzungen zur Vermeidung zu 
treffen. 
 

• Elektromagnetische Felder 
Entlang der Bahnlinie wurden die Auswirkun-
gen durch elektrische und magnetische Felder 
untersucht. Danach können die gesetzlichen 

Anforderungen der 26. BImSchV im Plangebiet 
zuverlässig eingehalten werden. 
 

• Erholung 
Aufgrund der bestehenden gewerblichen Nut-
zungen hat das Plangebiet aktuell keine Be-
deutung für die Erholungsnutzung. 
Im Hinblick auf den Wirkungsbereich Erholung 
ist das Planvorhaben ausschließlich mit positi-
ven Auswirkungen verbunden. Die bisher als 
Gewerbe- und Mischgebiet dargestellten Flä-
chen werden zukünftig als Allgemeine Wohn-
gebiete dargestellt. Zudem sollen umfangrei-
che parkartige öffentliche Grünflächen mit 
Naherholungsfunktion geschaffen werden, die 
als Allgemeine Grünflächen im FNP dargestellt 
werden. Die Darstellung Örtlicher Grünverbin-
dungen innerhalb der Wohngebiete gewähr-
leistet die fußläufige Erreichbarkeit der öffentli-
chen Grünflächen und deren Vernetzung un-
tereinander sowie die Anbindung an eine im 
Rahmen der Umsetzung der Planung zu reali-
sierende übergeordnete Radwegebeziehung. 
Geplant ist außerdem eine zukünftige Anbin-
dung nach Westen zum Grünzug entlang der 
Würm, die durch die Planung vorbereitet wird. 
Insgesamt wird durch die vorliegende Planung 
die Bedeutung des Plangebietes für die Naher-
holung gestärkt. 
 
Im Ergebnis sind bei Umsetzung der FNP-Än-
derung keine negativen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch zu prognostizieren. 

 
Schutzgut Pflanzen, Tiere und Lebensräume 
Das Plangebiet ist aufgrund der aktuellen Nut-
zung als Gewerbe- und Mischgebiet überwie-
gend versiegelt. Bei den unversiegelten Berei-
chen handelt es sich überwiegend um intensiv 
gepflegte, kleinteilige Grünflächen sowie um in-
tensiv genutzte, weitgehend vegetationsfreie 
Kiesflächen. Entlang der Bahnlinie befinden sich 
Teilbereiche mit Ruderal-/Altgrasfluren und Roh-
bodenstandorten, z. T. mit Gehölzsukzession. 
Diese Flächen haben eine besondere Bedeu-
tung als Habitate für Zauneidechsen. 
Eine erhaltenswerte Gehölzgruppe aus Laub-
bäumen mittleren Alters befindet sich im Südos-
ten des Plangebietes an der Allacher Straße. Am 
südöstlichen Rand des Plangebietes befindet 
sich eine in der Stadtbiotopkartierung erfasste 
Biotopfläche (Biotop Nr. M-0257-005). Dabei 
handelt es sich um „Gehölzstrukturen an der 
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Ingolstädter Bahnlinie“ mit den dominierenden 
Biotoptypen naturnahe Hecken und mesophile 
Gebüsche, es kommen aber auch wärmelie-
bende, grasreiche Ruderalfluren vor. 
Im Rahmen faunistischer Untersuchungen in den 
Jahren 2017, 2018 und 2021 wurden im Plange-
biet Vorkommen der Zauneidechse, verschie-
dene Fledermausarten, häufige Vogelarten so-
wie Tagfalter- und Heuschreckenarten erfasst. 
Amphibien wurden im Plangebiet nicht nachge-
wiesen, Vorkommen der Wechselkröte sind je-
doch grundsätzlich möglich. Vorkommen des in 
Baumhöhlen lebenden geschützten Juchtenkä-
fers (Eremit) oder anderer Totholzkäfer können 
aufgrund des Fehlens geeigneter Habitate aus-
geschlossen werden. 
Zwischen der Allacher Straße im Süden und der 
Ludwigsfelder Straße im Norden stehen insge-
samt etwa 2 ha Habitat-Fläche für Zauneidech-
sen zur Verfügung. Davon sind 1,2 ha durch ak-
tuelle oder in Aufstellung befindliche Bebauungs-
pläne gesichert oder zu entwickeln. Der Rest 
sind langfristig funktionsfähige (Teil-)Habitate auf 
Fremdgrund, primär die Randflächen der Bahn-
gleise. Alle Teilflächen einschließlich des 
„Kirschgeländes“ bilden gemeinsam den für eine 
dauerhafte Erhaltung der lokalen (Teil-)Popula-
tion der Zauneidechsen erforderlichen Mindest-
lebensraum (Flächengröße mindestens 1,5 ha). 
Im Jahr 2018 erfolgten mehrere Begehungen zur 
Erfassung der Fledermaus-Vorkommen im Pla-
nungsgebiet. Demnach konnten vier Fleder-
mausarten sicher nachgewiesen werden, und 
zwar das Artenpaar Rauhaut- und Weißrandfle-
dermaus, die Zwergfledermaus und der Große 
Abendsegler. Weitere Arten können potenziell im 
Planungsgebiet vorkommen. Dabei handelt es 
sich um die Kleine Bartfledermaus, die Mücken-
fledermaus, die Wasserfledermaus und die 
Zweifarbfledermaus. An zwei Gebäuden wurden 
im Jahr 2018 ganzjährig besetzte Fledermaus-
quartiere nachgewiesen. Im Jahr 2021 war nur 
noch eines der Gebäude von Fledermäusen be-
siedelt. Dabei konnten jedoch nur wenige aus-
fliegende Einzeltiere registriert und beobachtet 
werden. Es dürfte es sich um eine kleinere Wo-
chenstube handeln, sehr wahrscheinlich von 
Weißrandfledermäusen. Weitere, potenzielle 
Spaltenquartiere sind in größerer Anzahl z. B. 
unter den Attikablechen, hinter Fassadenele-
menten oder an Rissen in der Bausubstanz vor-
handen und werden vereinzelt auch von Fleder-
mäusen genutzt. Da Fledermäuse dafür bekannt 

sind, häufig im Jahresverlauf ihre Quartiere zu 
wechseln, muss mit weiteren, sporadisch ge-
nutzten Einzelquartieren gerechnet werden. Mit 
seinen großen Gebäuden und versiegelten Flä-
chen stellt das Planungsgebiet in seiner Ge-
samtheit kein regelmäßig genutztes, adäquates 
Jagd- oder Nahrungshabitat für Fledermäuse 
dar. Die wenigen jagenden Fledermäuse wurden 
v. a. in einem kleinen gehölzbestandenen Be-
reich am Südostrand des Planungsgebietes so-
wie entlang der Bahntrasse im Osten (Nutzung 
als Leitstruktur) lokalisiert. 
Baumquartiere für Fledermäuse sind im Pla-
nungsgebiet nicht vorhanden. Bei den 2017 und 
2021 durchgeführten Untersuchungen zu den im 
Plangebiet vorkommenden Vogelarten wurden 
insgesamt 19 Arten nachgewiesen, davon fünf 
Brutvögel und drei wahrscheinlich oder möglich-
erweise brütende Arten. Dabei handelt es sich 
um ein stark reduziertes Artenspektrum an häu-
fig vorkommenden Vogelarten. Mit dem 
Haussperling und dem Stieglitz kommen zwei 
Arten im Gebiet vor, die auf der Roten Liste Bay-
ern als Arten der Vorwarnliste geführt werden. 
Eine bundesweit als gefährdet eingestufte im 
Planungsgebiet nachgewiesene Art ist der Star. 
Hinsichtlich Tagfaltern und Heuschrecken wur-
den bei den faunistischen Erhebungen entlang 
der Bahn im Jahr 2017 weitestgehend kommune 
Arten angetroffen. Für die beiden Zielarten Idas-
Bläuling und Blauflügelige Ödlandschrecke sind 
im Plangebiet keine geeigneten Lebensräume 
vorhanden. 
Die Umsetzung der Planung führt zu einem 
Rückbau bzw. einer Entsiegelung der aktuell 
überwiegend gewerblich genutzten Flächen und 
zur Umwandlung in Allgemeine Wohngebiete mit 
entsprechender Durchgrünung. Darüber hinaus 
ist auch die Neuanlage großzügiger öffentlicher 
Grünflächen geplant. Der ortsbildprägende 
Baumbestand an der Allacher Straße wird, so-
weit möglich, erhalten. Insgesamt wird durch die 
vorliegende Planung der Grünflächenanteil ge-
genüber dem Bestand deutlich erhöht. Dies führt 
zu einer Verbesserung der Lebensraumqualität 
für Tiere und Pflanzen und bildet die Grundlage 
für eine Erhöhung der Artenvielfalt im Planungs-
gebiet. 
Im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
der Landeshauptstadt München ist für die östlich 
an das Plangebiet angrenzende Bahntrasse mit 
angrenzenden Randstrukturen das Ziel „Erhalt 
und Optimierung von Trockenstandorten als 
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lineare Vernetzungsachsen“ formuliert. Im Be-
reich des Planungsgebietes ist daher entlang der 
Bahnlinie die Entwicklung eines etwa 10 m brei-
ten Biotopverbundkorridors mit Habitatbaustei-
nen für die Zauneidechse vorgesehen, um die 
Habitatfunktion für die lokale Zauneidechsenpo-
pulation und andere trockenheitsliebende Tierar-
ten zu stärken. Der geplante Biotopverbundkorri-
dor befindet sich in dem Bereich, welcher im gel-
tenden FNP sowie in der vorgesehenen FNP-
Änderung als „Übergeordnete Grünverbindung“ 
in Nord-Süd-Richtung parallel zur Bahnlinie dar-
gestellt ist. Eine flächengenaue Darstellung ist 
auf der Maßstabsebene des FNPs nicht erfor-
derlich. Dies erfolgt im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung. Zudem sind im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung entsprechende 
Vermeidungsmaßnahmen festzulegen, um 
Schädigungen von Zauneidechsen insbesondere 
während der Bauphase ausschließen zu können 
(z. B. Reptilienschutzzaun). 
Durch den Abbruch von Gebäuden gehen beste-
hende Quartiere von Fledermäusen verloren. 
Durch Berücksichtigung entsprechender Vermei-
dungsmaßnahmen können Verletzungen oder 
Verluste von Tieren ausgeschlossen werden und 
es sind keine erheblichen Störungen von Fleder-
mäusen zu erwarten. Durch die Planung wird je-
doch das artenschutzrechtliche Schädigungsver-
bot für die Lebensräume von Gebäudefleder-
mäusen verletzt, da nicht garantiert werden 
kann, dass die Habitate dieser Arten in räumli-
chem und zeitlichem Zusammenhang erhalten 
werden. Für Gebäudefledermäuse ist daher eine 
artenschutzrechtliche Ausnahme nach 
§ 45 BNatSchG in Verbindung mit entsprechen-
den zusätzlichen Artenschutzmaßnahmen erfor-
derlich.  
Die notwendigen Maßnahmen (FCS-Maßnah-
men) werden im Zuge der verbindlichen Bauleit-
planung entsprechend festgesetzt. Das Plange-
biet wird von Fledermäusen auch als Jagd- bzw. 
Nahrungshabitat genutzt. Aufgrund der geringen 
Qualitäten der überplanten Flächen wird ein Ver-
lust für alle Fledermaus-Arten als nicht erheblich 
eingestuft. Durch die umfangreiche Neuschaf-
fung öffentlicher Grünflächen wird sich die Be-
deutung des Plangebietes als Jagdgebiet für 
Fledermäuse gegenüber dem derzeitigen Zu-
stand sogar deutlich verbessern. 
Durch den Gebäudeabbruch gehen Brutplätze 
von gebäudebrütenden Vogelarten, insbeson-
dere von Haussperlingen und Staren, verloren. 

Durch entsprechende Bauzeitenbeschränkungen 
beim Abbruch von Gebäuden sowie bei Gehölz-
rodungen und die Schaffung entsprechender Er-
satzquartiere können Störungen bzw. Schädi-
gungen von Vogelarten und deren Lebensstätten 
vermieden werden. Die erforderlichen Vermei-
dungs- und „CEF-Maßnahmen“ sind im Zuge der 
verbindlichen Bauleitplanung entsprechend zu fi-
xieren. 
Da (zukünftige) Vorkommen der Wechselkröte 
im Planungsgebiet nicht sicher ausgeschlossen 
werden können, sind insbesondere während der 
Bauphase entsprechende Vermeidungsmaßnah-
men zu beachten. Diese sind im Zuge der ver-
bindlichen Bauleitplanung entsprechend zu fixie-
ren. 
Für die entlang der Bahn nachgewiesenen über-
wiegend kommunen Tagfalter- und Heuschre-
ckenarten wird der Lebensraum durch den ge-
planten Biotopverbundkorridor erweitert und ent-
sprechend optimiert. Negative Auswirkungen für 
diese Artengruppe können daher ausgeschlos-
sen werden. 
Aufgrund der Umwandlung des derzeit hochgra-
dig versiegelten Gewerbe- und Mischgebietes in 
Allgemeine Wohngebiete mit entsprechender 
Durchgrünung sowie der Anlage umfangreicher 
öffentlicher Grünflächen ergibt sich in der Ge-
samtbilanz ein deutlicher Kompensationsflä-
chenüberschuss. Somit sind für das Planvorha-
ben keine externen Ausgleichsflächen erforder-
lich. 
 
Künstliche Beleuchtung 
Im Rahmen der nachfolgenden Verfahren sind 
die Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf 
die Tierwelt zu berücksichtigen. Tiergruppen-
schädigende Anlagen sind zu vermeiden (Ver-
wendung einer Beleuchtung mit geringem An-
lockfaktor). 
 
Bezogen auf die Darstellungen des geltenden 
FNPs ergeben sich unter Berücksichtigung der 
o. g. Maßnahmen durch die beabsichtigte FNP-
Änderung keine relevanten Änderungen in den 
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen. 
 
Schutzgut Boden und Fläche 
• Bodenfunktionen 

Das Plangebiet ist aufgrund der bestehenden 
Bebauung sowie der aktuellen Nutzungen zu 
etwa 86 % überbaut bzw. versiegelt. Die 
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natürlicherweise anstehenden Böden sind 
durch die langjährige Nutzung als Gewerbe- 
und Mischgebiet stark anthropogen überformt. 
Durch die Umwandlung der Flächen in Wohn-
gebiete und die Neuschaffung öffentlicher 
Grünflächen wird der Versiegelungsgrad ge-
genüber dem Bestand nahezu um die Hälfte 
reduziert. Die geplante Entsiegelung ist für das 
Schutzgut Boden mit positiven Auswirkungen 
verbunden, auch im Hinblick auf die Boden-
funktionen. 
 

• Altlasten 
In den Jahren 2015, 2016 und 2018 wurden im 
Planungsumgriff in nutzungsspezifischen Ver-
dachtsbereichen- für Altlasten Bodenuntersu-
chungen durchgeführt. Diese ergaben verein-
zelt oberflächennahe Auffüllungen mit gerin-
gem Anteil an bodenfremden Bestandteilen. 
Schadstoffanalysen des Verfüllmaterials zeig-
ten im Wesentlichen keine altlastenrelevanten 
Schadstoffbelastungen auf. An einzelnen Pro-
bepunkten, insbesondere im Bereich der ge-
planten Biotopvernetzungszone, wurden je-
doch erhöhte Gehalte an Polyzyklischen Aro-
matischen Kohlenwasserstoffen (PAK) festge-
stellt. Eine Gefährdung über den Wirkungspfad 
Boden-Grundwasser bzw. Boden-Mensch ist 
hier aus gutachterlicher Sicht nicht zu erken-
nen. 
Der im Zuge von Erdarbeiten anfallende 
Erdaushub ist aufgrund der festgestellten 
Schadstoffgehalte teilweise als abfallrechtlich 
relevant einzustufen und muss somit einer ge-
eigneten Entsorgung zugeführt werden. 
 

• Kampfmittel 
Da im Plangebiet von einem erhöhten Risiko 
für Kriegsaltlasten ausgegangen werden 
muss, sollte der Aushubbereich vor Beginn der 
Erdarbeiten auf Kampfmittelverdacht unter-
sucht werden. Hierfür sind im weiteren Verfah-
ren entsprechende Festlegungen zu treffen. 
 

• Fläche 
Das Planungsgebiet ist im geltenden FNP als 
Gewerbegebiet und Mischgebiet dargestellt. 
Mit der Umsetzung der FNP-Änderung werden 
keine neuen Flächen einer baulichen Nutzung 
zugeführt. Vielmehr wird durch die Wiederver-
wertung einer bereits genutzten Fläche dem 
Grundsatz gemäß § 1 Abs. 5 BauGB, nämlich 
der städtebaulichen Entwicklung durch 

Maßnahmen der Innenentwicklung, Rechnung 
getragen und eine Neuversiegelung bislang 
unbebauter Gebiete vermieden. Des Weiteren 
erfolgt durch die mit der Umsetzung der Pla-
nung verbundenen Entsiegelungsmaßnahmen 
und der Anlage umfangreicher öffentlicher 
Grünflächen eine Aufwertung ehemals versie-
gelter Bereiche. 

 
Bezogen auf die geplanten Darstellungen des 
FNPs ergeben sich durch die Planung keine ne-
gativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
und Fläche. 
 
Schutzgut Wasser 
• Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer kommen im Plangebiet 
nicht vor. 
 

• Grundwasser 
Bei den Untersuchungen zur Grundwasser-
qualität wurden keine Hinweise auf mögliche 
Grundwasserkontaminationen durch Schwer-
metalle, Kohlenwasserstoffe und PAK gefun-
den. Für den Wirkungspfad Boden-Grundwas-
ser ist daher keine Gefährdung abzuleiten. 
Für den Planfall liegen Berechnungen auf Ba-
sis verschiedener Planungsvarianten zu den 
Anstauhöhen des Grundwassers vor. Danach 
erfolgt insbesondere bei einer möglichen 2-ge-
schossigen Unterkellerung ein Eingriff ins 
Grundwasserregime. Ein Grundwasseraufstau 
in der Umgebung des Planungsgebietes wird 
vermieden.  Dabei wurde davon ausgegangen, 
dass die von Süd nach Nord verlaufende Stra-
ßenführung der Elly-Staegmeyr-Straße mit ei-
ner Breite von ca. 20 m als Strömungskanal 
fungiert. Von Seiten des Fachgutachters wird 
vorgeschlagen, in nördlicher Verlängerung der 
Elly-Staegmeyr-Straße im Bereich der Ge-
meinbedarfsfläche Erziehung einen Grund-
wasser-Strömungskanal zu erhalten, in wel-
chem keine Eingriffe in das Grundwasser erfol-
gen dürfen. Dies wird als Vermeidungsmaß-
nahme im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung entsprechend festgesetzt. Sollten 
Baukörper – auch Bau-gruben – innerhalb des 
gesamten Planungsgebietes nahe an das 
Grundwasser heranreichen oder in dieses ein-
greifen, ist in dem nachfolgenden Genehmi-
gungserfahren zu prüfen, ob ein wasserrechtli-
ches Verfahren erforderlich ist. Auswirkungen, 
die ein erhebliches Maß erreichen, sind nicht 
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zu erwarten. 
 

• Niederschlagswasser 
Aufgrund des aktuell hohen Versiegelungsgra-
des ist eine flächige Versickerung von Nieder-
schlagswasser derzeit nicht oder nur sehr ein-
geschränkt möglich. Für die zukünftige Bebau-
ung ist eine ortsnahe Versickerung von Nie-
derschlagswasser auf den Baugrundstücken 
gemäß der städtischen Entwässerungssatzung 
vorzusehen. Die FNP-Änderung führt im Hin-
blick auf den Wirkungsbereich Versickerung in 
jedem Fall zu einer Verbesserung gegenüber 
dem Bestand. 

 
Schutzgut Luft 
Es liegen Hinweise auf mögliche Geruchsemissi-
onen durch zwei genehmigte Kompostierungs-
anlagen außerhalb des Plangebietes vor: 
• Kompostieranlage am Pasinger Heuweg, Ent-

fernung zum Plangebiet: ca. 1.400 m südwest-
lich). 

• Kompostieranlage, Biogasanlage an der Gote-
boldstraße 100, Entfernung zum Plangebiet: 
ca. 2.500 m westlich. 

Eine gutachterliche Untersuchung zu den Ge-
ruchsemissionen kommt zu dem Ergebnis, dass 
ein Einfluss geruchsrelevanter Immissionen 
durch die beiden Kompostieranlagen sowie eine 
Lackieranlage, welche sich nordöstlich des Plan-
gebietes befindet, aufgrund der großen Ab-
stände ausgeschlossen werden kann. Auch hin-
sichtlich einer unmittelbar westlich an das Pla-
nungsgebiet angrenzenden Großbäckerei wur-
den keine relevanten Geruchshäufigkeiten für 
das Planungsgebiet ermittelt. Die zulässigen Im-
missionswerte der TA Luft werden zuverlässig 
eingehalten. 
Darüber hinaus ist das Plangebiet verkehrsbe-
dingten Luftschadstoffen ausgesetzt. Diese wur-
den im Rahmen einer lufthygienischen Untersu-
chung berechnet und beurteilt. Demnach werden 
im Prognose-Nullfall die Jahresmittelgrenzwerte 
der Verordnung über Luftqualitätsstandards und 
Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) von 
40 μg/m³ für NO2 (Stickstoffdioxid) und PM10 so-
wie 25 μg/m³ für PM2,5 (beides Feinstaub) über-
all im Plangebiet zuverlässig eingehalten. Mit zu-
nehmendem horizontalem und vertikalem Ab-
stand zu den Straßen nehmen die Luftschad-
stoffbelastungen kontinuierlich ab, sodass in die-
sen Bereichen die Luftschadstoffkonzentrationen 

nur marginal über der Hintergrundbelastung lie-
gen.  
 
Für den Prognose-Planfall zeigt die lufthygieni-
sche Untersuchung, dass die Immissionsgrenz-
werte der 39. BImSchV auf der gesamten Plan-
gebietsfläche zuverlässig eingehalten werden.  
In der Nachbarschaft führt das Planvorhaben zu 
einer ausschließlichen Verbesserung der lufthy-
gienischen Situation. Dies ist zum einen den ge-
ringeren Verkehrsmengen auf einigen Straßen-
abschnitten, zum anderen dem teilweise deutlich 
reduzierten Lkw-Anteil im Planfall geschuldet. 
Das Planungsvorhaben löst somit keine neue 
Konfliktsituation bezüglich der Luftqualität in der 
Nachbarschaft aus. 
 
Insgesamt kann für das Schutzgut Luft von einer 
leichten Verbesserung der lufthygienischen Situ-
ation gegenüber dem Bestand ausgegangen 
werden. 
 
Schutzgut Klima 
Gemäß der Stadtklimaanalyse der Landeshaupt-
stadt München sowie der vorliegenden gut-
achterlichen stadtklimatischen Ersteinschätzung 
kommt es derzeit im Plangebiet aufgrund der ho-
hen Baumasse und dem hohen Versiegelungs-
grad insbesondere im Sommer zu einer starken 
Aufheizung. Demgegenüber steht eine nur ge-
ringe bis mäßige nächtliche Abkühlung. In aus-
tauscharmen Strahlungsnächten ist somit von ei-
ner wenig günstigen bis ungünstigen bioklimati-
schen Bestands-Situation auszugehen. Den in 
der näheren Umgebung des Untersuchungsge-
bietes liegenden Grün- und Freiflächen kommt 
dagegen eine hohe bioklimatische Bedeutung 
zu. 
Für das Plangebiet ist von einem geringen bis 
mäßigen morgendlichen Kaltluftvolumenstrom 
auszugehen. Es handelt sich daher nicht um 
eine Kaltluftleitbahn. Die westlich, südlich und 
östlich des Plangebietes gelegenen Wohnge-
biete mit ihrem hohen Grünanteil, sonstigen Frei-
flächen und Bahnanlagen haben dagegen eine 
deutlich höhere Bedeutung für die Kaltluftentste-
hung. So ist von einem hohen Kaltluftvolumen-
strom aus West/Südwest auszugehen. Der Be-
reich entlang der Bahngleise ist als übergeord-
nete Ventilationsbahn mit mittlerer Wirkung ein-
zustufen. Aufgrund der derzeitigen randlichen 
Bebauung hat diese allerdings nur ein 
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geringfügiges Durchlüftungspotenzial für das 
Planungsgebiet.  
Die deutliche Reduzierung des Versiegelungs-
grades und die entsprechende Erhöhung des 
Grünflächenanteils werden zu einer deutlichen 
Verbesserung des Mikroklimas im Plangebiet 
führen. Die geplante lärmabschirmende Bebau-
ung im östlichen Bereich verhindert allerdings 
eine Durchlüftung aus Richtung der Bahngleise 
in das Planungsgebiet hinein sowie ein Einströ-
men übergeordneter Strömungssysteme aus 
dem kühlen Umland über das Planungsgebiet 
hinweg in die östlich angrenzende Gartenstadt-
siedlung. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, 
dass dies zu einer erheblichen Verschlechterung 
der kleinklimatischen Situation im Bereich der 
Gartenstadtsiedlung führt, da dieser Bereich re-
lativ gut durchgrünt ist. 
Innerhalb des Planungsgebietes wird jedoch in 
Bereichen mit eher geschlossener Blockbebau-
ung die Durchlüftung erschwert, insbesondere in 
Innenhöfen. Hier gewinnen Entsiegelungs- und 
Begrünungsmaßnahmen an Bedeutung. Ent-
sprechende grünordnerische Vorgaben sind da-
her im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
festzusetzen.  
 
Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist 
im Vergleich zur Bestandssituation bei Umset-
zung der Planung insgesamt von einer Verbes-
serung für das Schutzgut Klima auszugehen. 
 
Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 
Das Landschafts- bzw. Ortsbild des Plangebie-
tes ist aktuell vor allem durch großflächig versie-
gelte Bereiche und sehr großvolumige, überwie-
gend 2- bis 4-geschossige Gewerbe-Baukörper-
gekennzeichnet. Aufgrund intensiver gewerbli-
cher Nutzung und sanierungsbedürftiger Ge-
bäude weist das Landschafts- bzw. Ortsbild eine 
geringe Ausgangsqualität bzw. eine hohe Vorbe-
lastung auf. Ortsbildprägender Baumbestand ist 
lediglich im Südosten des Plangebietes an der 
Allacher Straße vorhanden. Die direkt östlich des 
Plangebietes verlaufende Bahnlinie München-In-
golstadt wirkt als starke Zäsur und trennt den 
Bereich jenseits der Bahnlinie ab. 
Durch die Umwandlung in ein Wohnquartier mit 
entsprechender Durchgrünung sowie den ge-
planten öffentlichen Grünflächen wird das Land-
schafts- und Ortsbild gegenüber dem aktuellen 
Zustand insgesamt deutlich aufgewertet. Im 
Zentrum des Gebietes ist eine großzügige 

öffentliche Grünfläche vorgesehen, die sich nach 
Westen aufweitet, um hier langfristig eine Grün-
verbindung in Richtung Würm zu schaffen. Das 
Plangebiet wird durch umfangreiche Baumpflan-
zungen und eine attraktive Gestaltung der öffent-
lichen und privaten Grünflächen entsprechend 
durchgrünt werden. Attraktive Wegebeziehungen 
innerhalb des Planungsgebietes knüpfen zukünf-
tig an die angrenzenden Wegesysteme an. Der 
ortsbildprägende Baumbestand an der Allacher 
Straße wird, soweit möglich, erhalten. 
 
Insgesamt kann bei Umsetzung der Planung 
eine deutliche Verbesserung des Landschafts- 
und Stadtbildes erreicht werden. 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Gemäß dem Bayerischen Denkmalatlas sind im 
Plangebiet selbst keine Bau- oder Bodendenk-
mäler oder denkmalgeschützte Ensembles vor-
handen. In der näheren Umgebung des Plange-
bietes sind im Bayerischen Denkmalatlas fol-
gende Bodendenkmäler aufgeführt: 
• Bodendenkmal Nr. D-1-7834-0102: Grabhügel 

mit Bestattungen der Bronzezeit und der frü-
hen Latènezeit (etwa 40 m nordöstlich des 
Plangebietes, jedoch überbaut). 

• Bodendenkmal Nr. D-1-7834-0161: Körpergrä-
ber des frühen Mittelalters (ca. 120 m süd-
westlich des Plangebietes, mit Wohngebäuden 
überbaut). 

• Das Bodendenkmal Nr. D-1-7834-0079, Rei-
hengräberfeld des frühen Mittelalters sowie 
verebnete Grabhügel mit Bestattungen der 
Bronzezeit und der römischen Kaiserzeit, 
wurde nach Angaben des Bayerischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege wegen der tief-
greifenden Störungen der dortigen Flächen im 
Jahr 2017 aus der Denkmalliste gestrichen. 

Gemäß der Einschätzung des Bayerischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit im überplanten Bereich in bislang 
ungestörten Teilflächen von der Erhaltung zuge-
höriger Bodendenkmäler (Grabfund, zugehörige 
Siedlungsstrukturen) auszugehen. 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Plangebiet ist 
eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7.1 
Bayerisches Denkmalschutzgesetz notwendig. 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
wird in diesem Verfahren gegebenenfalls die 
fachlichen Anforderungen formulieren. Diese 
sind im Rahmen der weiteren Planungsschritte 
sowie bei der Realisierung der Planung 
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entsprechend zu berücksichtigen. 
An Sachgütern ist das Wohnhaus an der Ecke 
Kirschstraße / Esmarchstraße zu benennen, das 
erhalten werden soll. 
 
Durch die FNP-Änderung sind unter Beachtung 
der o. g. Maßnahmen keine relevanten Auswir-
kungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
zu erwarten. 
 
Umweltbelang Energie 
Das Plangebiet liegt nicht im Anschlussbereich 
für eine Versorgung mit Fernwärme. Daher 
wurde eine Untersuchung zur zukünftigen Ener-
gieversorgung des Plangebietes erstellt. Diese 
kommt zu dem Ergebnis, dass eine Wärmever-
sorgung des Gebietes über Grundwasserwärme-
pumpen möglich ist. Hierfür müssten allerdings 
zentrale Brunnenanlagen auf öffentlichem Grund 
installiert und ein Grundwassernetz aufgebaut 
werden, welches die Wärmepumpen in den Bau-
feldern mit Grundwasser versorgt. 
Als weiterer Baustein wurde auch die Nutzung 
von Solarenergie mittels Photovoltaikanlagen 
(PV-Anlagen) untersucht. Die Dachflächen ste-
hen jedoch nur teilweise für eine PV-Nutzung zur 
Verfügung, da auch die Anlage von Dachgärten 
für die Bewohner vorgesehen ist. Es wird emp-
fohlen, dass Stromüberschüsse möglichst für La-
demöglichkeiten (Elektromobilität) zur Verfügung 
gestellt werden sollten.  
 
Im Rahmen der Umgestaltung des Gebietes 
kann der Einsatz erneuerbarer Energien ent-
sprechend gefördert werden. Des Weiteren 
wurde u. a. auch ein Mobilitätskonzept für das 
Planungsgebiet erarbeitet, welches insbeson-
dere Maßnahmen zur Reduzierung des motori-
sierten Individualverkehrs beinhaltet. Zudem 
werden die sanierungsbedürftigen Gewerbebau-
ten durch den Neubau von Wohngebäuden und 
Gemeinbedarfseinrichtungen gemäß dem aktu-
ellen Stand der Technik hinsichtlich Energieein-
sparung ersetzt. Für die Plangebäude ist ein 
energetischer Standard äquivalent KfW 55 anzu-
setzen. Es wird jedoch angestrebt, wo dies, ins-
besondere in Zusammenhang mit den Rahmen-
bedingungen des geförderten Wohnungsbaus 
möglich ist, einen höheren Gebäudestandard zu 
erreichen. Dies stellt auf jeden Fall eine Verbes-
serung gegenüber dem Bestand dar und dient 
auch dem Ziel, den CO2-Ausstoß mittel- bis 
langfristig zu senken. 

Prognose bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die 
bestehende Nutzung als Misch- und Gewerbe-
gebiet fortgeführt werden. Der damit verbun-
dene, die Umgebung belastende gewerbliche 
Schwerlastverkehr sowie die vorhandenen Lärm- 
und Luftbelastungen würden bestehen bleiben. 
Das Plangebiet hätte aufgrund des Fehlens öf-
fentlicher Grünflächen auch weiterhin keinerlei 
Bedeutung für die Naherholung und würde nur 
eine sehr eingeschränkte Durchlässigkeit für den 
Fuß- und Radverkehr aufweisen. 
Zudem würden die bestehenden Belastungen, 
wie der hohe Versiegelungsgrad und die man-
gelhafte Durchgrünung, die mit der aktuellen ge-
werblichen Nutzung des Gebietes verbunden 
sind, weiter bestehen bleiben. Eine Sanierung 
schadstoffbelasteter Böden sowie die Beseiti-
gung von Kampfmitteln würde unterbleiben. Die 
damit einhergehenden Belastungen des Bodens 
würden unverändert bestehen bleiben. 
 
Geplante Maßnahmen auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplans mit integrierter Land-
schaftsplanung zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich 
Eine wesentliche Vermeidungsmaßnahme auf 
der Ebene des Flächennutzungsplans besteht in 
der Wiederverwertung bereits genutzter Flächen. 
Damit wird dem Grundsatz gemäß 
§ 1 Abs. 5 BauGB, nämlich der städtebaulichen 
Entwicklung durch Maßnahmen der Innenent-
wicklung, Rechnung getragen und eine Neuver-
siegelung bislang unbebauter Gebiete vermie-
den. 
Aufgrund der geplanten Entsiegelungsmaßnah-
men und der Anlage umfangreicher öffentlicher 
Grünflächen sowie eines Biotopverbundkorridors 
entlang der Bahntrasse errechnet sich für das 
Plangebiet ein deutlicher Kompensationsflächen-
überschuss gemäß dem Leitfaden „Bauen im 
Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsre-
gelung in der Bauleitplanung“ (Bayrisches 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen, 2003). Somit sind für das Plan-
vorhaben keine externen Ausgleichsflächen er-
forderlich. 
 
Alternative Planungsmöglichkeiten 
Das Plangebiet eignet sich aufgrund der Nähe 
zum Oertelplatz (Einkaufszentrum, Nahversor-
gung) und den umgebenden Wohnnutzungen 
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sowie attraktiven Naherholungsgebieten (z.B. 
Würm, Angerlohe, Langwieder See) sehr gut für 
eine Umstrukturierung zu einem Wohnquartier 
für die dringende Deckung des Wohnraumbe-
darfs in München. Diesem Umstand wurde im 
Rahmen des Aufstellungsbeschlusses vom 
23.10.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 
16166) mit der Beauftragung durch den Stadtrat 
der Landeshauptstadt München zur Durchfüh-
rung der notwendigen Bauleitplanverfahren zur 
Entwicklung von Wohnbauflächen im Planungs-
gebiet Rechnung getragen. Alternative Nutzun-
gen oder Standorte zur geplanten Nutzung wur-
den aufgrund des eindeutigen Stadtratsauftrags 
nicht untersucht. 
Für die Entwicklung des neuen Wohngebietes 
auf dem bislang überwiegend gewerblich ge-
nutzten „Kirschgelände“ wurde ein städtebauli-
cher und landschaftsplanerischer Wettbewerb 
durchgeführt. Das Wettbewerbsergebnis des 1. 
Preises wurde in der Folge an die bisher im Ver-
fahren neu aufgetretenen öffentlichen und priva-
ten Belange angepasst. Dem vorliegenden Ent-
wurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
liegt der fortgeschriebene Siegerentwurf des 
städtebaulichen und landschaftsplanerischen 
Wettbewerbs zu Grunde. 
 
Methodisches Vorgehen und technische 
Schwierigkeiten 
Die Umweltprüfung erstreckt sich auf die im Sco-
pingtermin nach § 2 Abs. 4 Satz 2 Baugesetz-
buch festgestellten Umweltbelange. Der Sco-
pingtermin wurde am 14.12.2017 von der Lan-
deshauptstadt München durchgeführt. Zur Prü-
fung der Umweltschutzbelange wurden Fachgut-
achten zum Schallschutz, Verkehr, Erschütterun-
gen, Elektromagnetische Felder, Besonnung, 
Vegetation und Baumbestand, Fauna, Arten-
schutz, Altlasten, Kampfmittel, Grundwasser, 
Entwässerung, Lufthygiene, Gerüche und Ener-
gie sowie ein Mobilitätskonzept erstellt. Die Er-
gebnisse der Fachgutachten wurden in den Um-
weltbericht eingearbeitet. Hinsichtlich des me-
thodischen Vorgehens zur Bewertung der Aus-
wirkungen wird auf die Fachgutachten verwie-
sen. 
Zur Bewertung der Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima liegt eine stadtklimatische Erst-
einschätzung von Seiten des Planungsreferates 
vom 21.01.2021 sowie eine erneute Stellung-
nahme zum Stadtklima vom 17.06.2021 vor. 
Diese wurden in direkter Abstimmung mit dem 

RKU erstellt. Ein stadtklimatisches Gutachten für 
das Plangebiet ist gemäß der Einschätzung des 
RKU im vorliegenden Fall nicht erforderlich. 
 
Insgesamt haben sich im Rahmen der Ausarbei-
tung des Umweltberichtes keine Schwierigkeiten 
ergeben. 
 
Maßnahmen zur Überwachung auf der Ebene 
des Flächennutzungsplans mit integrierter 
Landschaftsplanung 
Das Verfahren zur Änderung des Flächennut-
zungsplans wird parallel zur Aufstellung des Be-
bauungsplans mit Grünordnung Nr. 2146 durch-
geführt. Bezüglich der durchzuführenden Über-
wachungsmaßnahmen wird daher auf die im 
Umweltbericht zu diesem Bebauungsplan ge-
nannten Maßnahmen verwiesen. Dort sind ins-
besondere Überwachungsmaßnahmen im Hin-
blick auf den Artenschutz aufgeführt. 
 
Allgemein verständliche Zusammenfassung 
Das sogenannte „Kirschgelände“ befindet sich 
im 23. Stadtbezirk Allach-Untermenzing zwi-
schen der Kirschstraße sowie der Esmarch-
straße im Westen und der Bahnlinie München-
Treuchtlingen im Osten. Die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sieht eine zukünftige Dar-
stellung des bisher überwiegend gewerblich ge-
nutzten Gebietes (Darstellung als Gewerbege-
biet im geltenden Flächennutzungsplan) als All-
gemeine Wohngebiete, Gemeinbedarfsfläche Er-
ziehung sowie Allgemeine Grünflächen vor. 
Das Plangebiet ist entlang der Bahnstrecke so-
wie entlang der Straßenzüge hohen Verkehrs-
lärmpegeln ausgesetzt. Zur Gewährleistung ge-
sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) geeignete Schallschutzmaßnah-
men festzusetzen. Aufgrund der östlich des 
Plangebietes verlaufenden Bahnlinie sind zudem 
Beeinträchtigungen durch Erschütterungen und 
Sekundärluftschall gegeben. Zur Einhaltung der 
einschlägigen Anhalts- und Richtwerte sind bei 
der Umsetzung der Planung entsprechende Min-
destabstände zur Gleisachse zu berücksichti-
gen. Die gesetzlichen Anforderungen der 
26. BImSchV im Hinblick auf elektrische und 
magnetische Felder werden im Zusammenhang 
mit der Bahnlinie im Plangebiet zuverlässig ein-
gehalten. 
Im Hinblick auf den Wirkungsbereich Erholung 
ist das Planvorhaben ausschließlich mit 
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positiven Auswirkungen verbunden, da umfang-
reiche parkartige Grünflächen mit Naherholungs-
funktion sowie Grünverbindungen mit attraktiven 
Fuß- und Radwegen angelegt werden. 
Der ortsbildprägende Baumbestand an der Alla-
cher Straße wird, soweit möglich, erhalten. 
Durch die vorliegende Planung wird außerdem 
der Grünflächenanteil gegenüber dem Bestand 
deutlich erhöht. Dies führt zu einer Verbesse-
rung der Lebensraumqualität für Tiere und Pflan-
zen und bildet die Grundlage für eine Erhöhung 
der Artenvielfalt im Plangebiet. Der im Rahmen 
der Planung erstellte Artenschutzbeitrag kommt 
zu dem Ergebnis, dass die meisten lokalen Po-
pulationen der (nachgewiesenermaßen oder po-
tenziell) vorkommenden streng geschützten Ar-
ten und der europäischen Vogelarten bzw. ihre 
Lebensstätten durch das Planvorhaben nicht 
oder nur unerheblich betroffen sind. Für diese 
Arten sind allgemeine Vermeidungsmaßnahmen 
durchzuführen, um nicht gegen die artenschutz-
rechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG zu ver-
stoßen. Für einige Vogel- und Fledermausarten 
und die Zauneidechse sind darüber hinaus auch 
spezifische Vermeidungsmaßnahmen erforder-
lich. Für Sperlinge und Stare sind außerdem 
rechtzeitig vor Baubeginn entsprechende Ersatz-
quartiere an oder in den neuen Gebäuden be-
reitzustellen. Für Gebäudefledermäuse ist au-
ßerdem eine artenschutzrechtliche Ausnahme 
nach § 45 BNatSchG in Verbindung mit entspre-
chenden zusätzlichen Artenschutzmaßnahmen 
erforderlich. Insgesamt wird das Vorhaben aus 
Sicht des strengen Artenschutzes als genehmi-
gungsfähig eingestuft. Die erforderlichen Maß-
nahmen und das entsprechende Monitoringpro-
gramm sind im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung entsprechend zu fixieren. 
Durch die Umwandlung der bisher als Gewerbe- 
bzw. Mischgebiet genutzten Flächen in Wohn-
gebiete und die Neuschaffung von öffentlichen 
Grünflächen wird der Versiegelungsgrad gegen-
über dem Bestand nahezu um die Hälfte redu-
ziert. Die geplante Entsiegelung ist auch mit po-
sitiven Auswirkungen im Hinblick auf die Boden-
funktionen verbunden. Der im Zuge von Erdar-
beiten anfallende Erdaushub ist aufgrund der 
festgestellten Schadstoffgehalte teilweise als ab-
fallrechtlich relevant einzustufen und muss somit 
einer geeigneten Entsorgung zugeführt werden. 
Gegebenenfalls müssen Erdarbeiten bereichs-
weise durch einen Kampfmittelgutachter über-
wacht werden. 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer 
vorhanden. Im Hinblick auf das Grundwasser 
sind jedoch Auswirkungen möglich, da die ge-
planten Tiefgaragen ins Grundwasserregime ein-
greifen. Dabei errechnen sich unterschiedliche 
Grundwasseraufstauhöhen in Abhängigkeit von 
der Eingriffstiefe. Der für die Stadt München an-
gesetzte kritische Grundwasseraufstau von 
10 cm wird auch bei einer zweigeschossigen Un-
terbauung nicht erreicht. Hinsichtlich der Versi-
ckerung von Niederschlagswasser ist aufgrund 
der großflächigen Entsieglung von einer deutli-
chen Verbesserung gegenüber dem Bestand 
auszugehen. 
Durch die Umwandlung eines Gewerbe- bzw. 
Mischgebietes mit hohem Versiegelungsgrad 
und großvolumigen Baukörpern in durchgrünte 
Wohngebiete mit großzügigen öffentlichen Grün-
flächen wird das Landschafts- und Ortsbild ge-
genüber dem aktuellen Zustand insgesamt deut-
lich aufgewertet. Die geplanten Entsiegelungs- 
und Begrünungsmaßnahmen tragen darüber 
hinaus zu einer Verbesserung der stadtklimati-
schen Situation bei. Aufgrund der aus Lärm-
schutzgründen erforderlichen Riegelbebauung 
entlang der Bahn und in Bereichen mit eher ge-
schlossenen Baustrukturen wird jedoch die 
Durchlüftung erschwert. Für die Verbesserung 
des Mikroklimas kommt Entsiegelungs- und Be-
grünungsmaßnahmen eine besondere Bedeu-
tung zu. Im Hinblick auf Luftschadstoffe kann 
von einer leichten Verbesserung der lufthygieni-
schen Situation gegenüber dem Bestand ausge-
gangen werden. 
Insgesamt errechnet sich für das Plangebiet auf-
grund der geplanten Entsiegelungsmaßnahmen 
sowie der Anlage umfangreicher öffentlicher 
Grünflächen ein deutlicher Kompensationsflä-
chenüberschuss. Somit sind für das Planvorha-
ben keine Ausgleichsflächen erforderlich. 
Die beabsichtigte FNP-Änderung stellt unter Be-
rücksichtigung der im Umweltbericht beschriebe-
nen Maßnahmen eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung bei gleichzeitiger Beachtung der 
umweltschützenden Belange dar. 
 


